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 Wie ist diese Handreichung entstanden? 

Eine Roadmap und fünf vertiefende Handreichungen sind Ergebnis 
des vom BMBFSFJ geförderten Projekts „Umsetzungsbegleitung 
KJSG: Umstellung der Verwaltungsstrukturen im Bereich der Einglie
derungshilfe“ mit einer Laufzeit von 2022 bis 2025.  

In diesem Projekt sind Daten in ausgewählten Kommunen erhoben 
worden. Einbezogen wurden: 

» 4 Modellkommunen, deren Vorbereitungen auf die Inklusive 
Lösung das Projektteam beobachten durfte, 

» 9 Workshopkommunen, mit denen im Rahmen des Projekts 
Workshops zu Einzelthemen bezüglich der Einführung der In
klusiven Lösung durchgeführt wurden, 

» 39 Erfahrungskommunen, die unabhängig vom Projekt be
reits Erfahrungen mit der Umsetzung der Inklusiven Lösung 
gesammelt hatten. 

Die Datenerhebung erfolgte qualitativ mittels Beobachtungen, In
terviews und Fokusgruppen und quantitativ mittels standardisierter 
Fragebögen.  

 

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projektweb
seite. 

 

https://foev-speyer.de/kjsg
https://foev-speyer.de/kjsg
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Verortung im Gesamtprozess 
 

Dies ist eine von fünf Handreichungen, die Kommunen in Deutschland bei der Umsetzung 
der Inklusiven Lösung unterstützen sollen. Sie bilden zusammen mit einer Roadmap das 
Ergebnis des vom BMBFSFJ geförderten Projekts „Umsetzungsbegleitung KJSG: Umstel
lung der Verwaltungsstrukturen im Bereich der Eingliederungshilfe“ am Deutschen For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung. 

Zur Orientierung im Gesamtprozess ist zuerst ein Blick in die Roadmap zu empfehlen. Sie 
finden diese (sowie auch die Handreichungen) auf der Projektwebseite. 

 

 
 

 Überörtliche Träger 

In einigen Bundesländern sind überörtliche Träger für Leistungen der EGH ganz 
oder teilweise zuständig. Dies gilt z. B. in Bayern für die Bezirke und in Nordrhein-
Westfalen für die Landschaftsverbände.  

In diesen Bundesländern kann die Umsetzung der Inklusiven Lösung erst erfolgen, 
nachdem das jeweilige Landesausführungsgesetz eine Neuzuweisung des Trägers 
der EGH vorgenommen hat. Vorbereitende Schritte und eine Vertiefung der Zusam
menarbeit sind jedoch bereits jetzt möglich, sofern örtlicher und überörtlicher Trä
ger dazu bereit sind. Die überörtlichen Träger sind daher bei den folgenden Ausfüh
rungen grundsätzlich mitzudenken. 

 

  

https://foev-speyer.de/kjsg
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1. Fachliche Standards 
 

 
 

Sowohl JH als auch EGH verfügen über fachliche Standards, die in der Umstellung best
möglich erhalten bleiben sollten. Dabei kann es sich sowohl um behördlich-administrative 
Abläufe als auch um inhaltliche Aspekte der JH und der EGH handeln.  

Einige Kommunen berichten davon, ein einheitliches Antragsformular für Eltern, einen 
„Grundantrag für alles“ einzusetzen. Dieser Reduktion und Vereinheitlichung lag die Ziel
vorstellung zugrunde, inklusiv mit den betroffenen Familien arbeiten zu wollen sowie die 
Hilfezugänge niedrigschwellig und flexibel zu gestalten.  

 

Angelehnt an die einzelfallorientierten Qualitätsmerkmale für den Hilfeplan, welche die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter seit 2023 empfiehlt, wird im Folgen
den beschrieben, wie diese auch für die Bearbeitung von EGH-Fällen mit Leben gefüllt 
werden können: 

 Beteiligung 

 Sozialpädagogische Diagnostik 

 Zielorientierung und -formulierung 

 Ressourcen-/Sozialraumorientierung 

 Gleichberechtigte Berücksichtigung viel
fältiger Lebenslagen 

 Zusammenwirken der Fachkräfte 

Daneben ergeben sich auch für die Jugendhilfeplanung neue Aufgaben. Hierzu enthält 
das Kapitel ebenfalls einige Gedanken. 

  

Worum geht es hier? 

JH und EGH verfügen jeweils über fachliche Standards bei der Bearbeitung 
von Fällen. Die Inklusive Lösung macht es erforderlich, sich mit diesen Stan
dards auseinanderzusetzen und Wege zu finden, die Standards der JH auf den 
Bereich der EGH für junge Menschen anzuwenden, ohne dabei bewährte 
Standards der EGH zu vernachlässigen.  

 Zentrale Fragen bezüglich fachlicher Standards können sein: 

» Welche fachlichen Standards existieren in der JH, die auch für die neuen 
Fällen angewendet werden sollen? 

» Wo gibt es Potenziale, die JH (einschließlich der JHP) noch inklusiver zu 
gestalten? 

» Wie kann die Partizipation von jungen Menschen mit Behinderung ge
währleistet werden? 
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1.1 Beteiligung 
 

Die Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien an der Hilfeplanung gilt in der JH 
als zentral, da deren Bedürfnisse, Perspektiven und Wünsche dadurch berücksichtigt wer
den können und sie eher bereit sind, Hilfen anzunehmen.  

Unabhängig davon, wie das konkrete Verfahren in Zukunft heißen und aussehen wird, ist 
klar, dass Partizipation auch für den EGH-Bereich eine wichtige Rolle spielen wird.  

Das Verfahren der Hilfeplanung selbst sollte inklusiv ausgestaltet werden. Das heißt, dass 
die Partizipation von jungen Menschen mit (drohender) Behinderung und auch von Per
sonensorgeberechtigten mit Behinderung am Verfahren ermöglicht wird. 

 

 

Herausforderungen 
 

 Die Partizipation von jungen Menschen mit (drohender) Behinderung kann für die 
Mitarbeitenden der JH eine Herausforderung darstellen, gerade auch im Hinblick auf 
die Willensäußerungen von jungen Menschen mit (drohender) geistiger oder körper
licher Behinderung.  

 

 

So kann es gehen: Erfahrungen der Kommunen zur Gestaltung 
einer integrierten Hilfeplanung 

 

 Die Nutzung von pädagogischen Materialien, wie z. B. Bildkarten oder Informations
materialien in leichter bzw. altersgerechter Sprache, kann dazu beitragen, auch junge 
Menschen mit eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten einzubeziehen.  

 Auch bei der Gestaltung der Hilfepläne selbst ist darauf zu achten, dass die Formulie
rungen für die jungen Menschen und ihre Familien verständlich sind. 

 Es kann hilfreich sein, die kommunikativen Kompetenzen der Mitarbeitenden wei
terzuentwickeln, z. B. über Fortbildungen zu Gebärdensprache und unterstützter 
Kommunikation. 
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Hinweise 
 

 Zukünftig werden für die JH vermehrt Fallkonstellationen auftreten, in denen die Be
teiligung junger Menschen mit (drohender) Behinderung eine zentrale Rolle spielt. 
Die damit verbundenen Herausforderungen sind jedoch keineswegs neu: Die JH muss 
bereits vor der Umsetzung der Inklusiven Lösung in der Lage sein, junge Menschen 
mit unterschiedlichen Behinderungsbildern angemessen zu beteiligen – nicht zuletzt 
weil Menschen mit (drohender) Behinderung auch vor der Umsetzung der Inklusiven 
Lösung Adressatinnen und Adressaten der JH sind, z. B. wenn ihre Familien HzE erhal
ten. 

 Die dem Entwicklungsstand entsprechende Beteiligung der jungen Menschen an der 
Hilfeplanung ist ohnehin rechtlich vorgeschrieben. Auch bei der Gesamtplanung müs
sen Wünsche der jungen Menschen berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 
Bildquelle: Pexels / Emila Yusof  

  

https://www.pexels.com/de-de/foto/bleistifte-buntstifte-kunstmaterialien-3907094/
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1.2 Sozialpädagogische Diagnostik 
 

Die sozialpädagogische Diagnostik ist in der JH ein zentraler Bestandteil der Hilfeplanung 
und dient der fundierten Einschätzung der Lebenssituation der jungen Menschen und ih
rer Familien. Im Mittelpunkt des Prozesses steht der dialogische Austausch mit den jungen 
Menschen. Ziel der Diagnostik ist es, auf Grundlage der gewonnen Erkenntnisse passende 
und voraussichtlich wirksame Hilfen festzulegen.  

Mit der Umsetzung der Inklusiven Lösung können Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen JH und EGH in der Fallbearbeitung und damit auch im Hinblick auf den Einsatz 
von sozialpädagogischer Diagnostik sichtbar werden. Generell sollte eine inklusive Hal
tung sowohl in der Hilfeplanung der JH als auch im Gesamtplanverfahren der EGH selbst
verständlich sein. Das kann z. B. bedeuten, junge Menschen mit (drohender) Behinderung 
in ihrer ganzen Lebenswelt wahrzunehmen und sie nicht vorschnell als „EGH-Fall“ zu ka
tegorisieren, sodass Angebote und Leistungen der JH aus dem Blick geraten.  

 

 

Herausforderungen durch Unterschiede zwischen JH und EGH 
 

 Im Zuge der Umsetzung der Inklusiven Lösung können Unterschiede in der Herange
hensweise bei der Fallbearbeitung zwischen JH und EGH sichtbar werden. Beispiels
weise berichten Kommunen, dass die Fallbearbeitung in der EGH eher als formaler 
Akt aufgefasst werde, bei der eine einzelne Leistungsberechtigung geprüft wird, wo
hingegen in der JH eher der systemische Blick auf die jungen Menschen in ihrem so
zialen Umfeld überwiege. 

 Die Fallbearbeitung in der EGH kann als stark strukturiert und standardisiert wahrge
nommen werden. In der JH wird eher eine hohe Flexibilität betont. 

 Eingeschränkte kommunikative Fähigkeiten der jungen Menschen können die sozial
pädagogische Diagnostik in der EGH beeinflussen, z. B. bei jungen Menschen mit (dro
hender) geistiger Behinderung. Die JH sollte jedoch auch vor der Umsetzung der In
klusiven Lösung kommunikative Kompetenzen für den Umgang mit jungen Men
schen mit Behinderung besitzen. 
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1.3 Zielorientierung und -formulierung 
 

Zielvereinbarungen in der Hilfe- und Gesamtplanung sollen helfen, die Veränderungen, 
die durch die Hilfen erreicht werden sollen, festzulegen. Konkrete Ziele können den Leis
tungsberechtigten Orientierung geben und ihre Motivation fördern, aktiv am Gelingen der 
Hilfen mitzuwirken. Sowohl der Prozess der Zielformulierung als auch die Ambition der 
Ziele selbst kann von der Behinderungsform beeinflusst werden. Wichtig ist, dass auch 
junge Menschen mit (drohender) Behinderung die Möglichkeit haben, sich zu ihren Wün
schen und Zielen zu äußern. 

In der EGH liegt der Fokus oft auf langfristiger Teilhabe und dem Abbau von Alltagsbarri
eren. Auch bei jungen Menschen mit (drohender) Behinderung können Einschränkungen 
dauerhaft bestehen, sodass eine Zielsetzung auf kurzfristige Veränderungen und die 
schnelle Unabhängigkeit von Hilfen in diesen Fällen nicht sachgerecht wäre. 

 

 

So kann es gehen: 
 

 Als hilfreich erwiesen hat sich die Unterstützung durch Fachkräfte für unterstützte 
Kommunikation und der Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern für Gebär
densprache und Fremdsprachen. Letztere können auch von extern zugeschaltet wer
den. 

 Auch die Einbeziehung der Eltern kann helfen, die Wünsche und Bedürfnisse der jun
gen Menschen mit (drohender) Behinderung zu verstehen. Beispielsweise ist es in ei
nigen Fällen möglich, dass diese die Zustimmung oder Ablehnung ihres Kindes aus 
minimalen Verhaltensweisen deuten können. 

 Mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des jungen Menschen kann es sich anbieten, Ter
mine für u. a. die Zielformulierung zeitlich zu begrenzen und ggf. mehrere kürzere Ter
mine vorzusehen, wenn dies für den jungen Menschen besser leistbar ist. Eine Über
forderung der jungen Menschen soll so vermieden werden.  
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1.4 Sozialraumorientierung 
 

Die Sozialraumorientierung in der JH legt den Fokus auf den Willen, die Fähigkeiten und 
Potenziale der jungen Menschen und berücksichtigt zugleich ihr Lebensumfeld. Ziel ist es, 
vorhandene Ressourcen zu aktivieren und zu fördern. Das soziale Umfeld und Ressourcen 
aus unterstützenden Netzwerken werden mitgedacht. Es kann sinnvoll sein, sich darüber 
zu verständigen, inwiefern dieses Konzept auch auf die EGH Anwendung finden soll. 

Einige Kommunen streben (auch unabhängig von der Inklusiven Lösung) im Bereich der 
EGH einen „aufsuchenden Charakter“ an. Dies bedeutet, dass junge Menschen und ihre 
Familien im Sozialraum aktiv auf mögliche Leistungen der EGH hingewiesen und ggf. bei 
der Antragstellung unterstützt werden. Dies kann in die Aushandlung gemeinsamer Stan
dards zwischen JH und EGH ebenso mit einfließen wie ein fundierter Überblick über An
gebote und Netzwerke, die für die betroffenen Familien relevant sind. 

 

Herausforderungen  
 

 Der Sozialraum, in dem junge Menschen tatsächlich leben, kann bedingt durch die 
Berufstätigkeit der Eltern und die Lage der jeweiligen Schule schwer zu bestimmen 
sein und geografisch unzusammenhängende Räume umfassen. 

 Im Fall der EGH gilt dies umso mehr, als die Angebotslandschaft für junge Menschen 
mit (drohender) Behinderung oft sehr lückenhaft bzw. weitflächig verteilt ist. Dies 
verstärke sich noch, wenn junge Menschen in einer Einrichtung untergebracht seien, 
die sich häufig sogar in einer anderen Kommune befände.  

 Die Etablierung neuer Kooperations- und Vernetzungsformate mit Trägern im Be
reich der EGH können in einigen Fällen zielführend sein, um die Schaffung neuer An
gebote aktiv zu fördern (s. Kapitel 2 „Gestaltung der Zusammenarbeit mit freien Trä
gern und Leistungserbringern“ in dieser Handreichung) 

 

Hinweis 
 

 Das Deutsche Institut für Urbanistik hat vor dem Hintergrund der Umsetzung des KJSG 
für das Konzept eines „erweiterten Sozialraums“ plädiert, welches eine verstärkte 
Zusammenarbeit verschiedener Akteure impliziert.1 

 
1  Beate Hollbach-Grömig, Kerstin Landua, Thomas Franke, Franciska Frölich v. Bodelschwingh (2024). Aktuelle Heraus

forderungen und Sozialraumorientiertes Arbeiten im Jugendamt. Ergebnisse einer Befragung aller Jugendämter in 
Deutschland im Juli 2023. 
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1.5  Gleichberechtigte Berücksichtigung vielfältiger Lebenslagen 
 

Die Bedarfsermittlung bildet den Ausgangspunkt für die gleichberechtigte Berücksichti
gung verschiedener Lebenslagen im Hilfe- und Gesamtplanverfahren. Im Rahmen der Be
darfsermittlung erfolgt die Ermittlung von notwendigen und gewünschten Leistungen 
oder Hilfen für die jungen Menschen. 

Seit Inkrafttreten des BTHG gilt, dass für die Bedarfsermittlung im Bereich der EGH ein 
ICF-basiertes Bedarfsermittlungsinstrument (BEI) zu verwenden ist2. Alle Bundesländer 
haben mittlerweile ICF-basierte BEI auf den Weg gebracht, einige auch in einer spezifisch 
auf junge Menschen angepassten Variante. Wenn die Jugendhilfe Fälle nach § 35a 
SGB VIII bearbeitet, ist sie Rehabilitationsträger und muss sich ebenfalls an der ICF orien
tieren.3  

Aus mehreren Bundesländern wurde berichtet, dass das jeweilige BEI noch einmal über
arbeitet wurde oder aktuell überarbeitet wird, um den Umfang zu reduzieren und die prak
tische Anwendbarkeit zu erhöhen. 

 

Herausforderung 
 

 Im Hinblick auf die ICF-Orientierung kann es erhebliche Weiterbildungsbedarfe ge
ben. Bereiche, in denen die Kommunen besonderen Fortbildungsbedarf identifiziert 
haben, sind: „alles rund um ICF“, „Was ist EGH?“ und „Was ist Schulbegleitung?“ (s. 
Kapitel 3 „Fort- und Weiterbildung“ in der Handreichung „Arbeitsaufnahme“). 

 

  

 
2  ICF ist die Abkürzung für “International Classification of Functioning, Disability and Health”. Auf deutsch: „Internatio

nale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“. 

3  S. hierzu auch die Ausführungen auf der Webseite des Projekts Umsetzungsbegleitung BTHG  

https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/bthg-kompass/bk-schnittstellen/egh-kjh/fda-9864/
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1.6 Zusammenwirken der Fachkräfte 
 

Die Zusammenarbeit von Menschen verschiedener Professionen kann die Qualität der Ar
beitsergebnisse insgesamt erhöhen und sich positiv auf die Arbeitsqualität auswirken, vo
rausgesetzt die Mitarbeitenden kommunizieren miteinander und lernen voneinander.  

 

Im Rahmen der Inklusiven Lösung besteht eine Möglichkeit darin, verschiedene Professi
onen in einem Team zusammenzuführen (meist sozialpädagogische Fachkräfte und Ver
waltungskräfte, s. Kapitel 1 „Entscheidung für eine Organisationsform“ in der Handrei
chung „Aufbau- und Ablauforganisation für die Inklusive Lösung“). Der Gedanke der Mul
tiprofessionalität weist aber darüber hinaus. Eine fallbezogene Zusammenarbeit von Ver
waltungsmitarbeitenden, Juristinnen und Juristen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädago
gen, Medizinerinnen und Medizinern, Psychologinnen und Psychologen sowie ggf. weite
ren Professionen kann auch bedeuten, dass Expertinnen und Experten außerhalb der Ju
gendhilfe einbezogen werden. Eine Kommune nannte als Beispiel die interne Regelung, 
bei EGH-Fällen regelmäßig das Gesundheitsamt einzubeziehen. 

 

Konkret berichtete ein Interviewpartner, in seiner Kommune arbeiteten Mitarbeitende 
aus dem ASD bei Behinderungsaspekten mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem neu 
gegründeten und ausschließlich für Kinder mit Behinderungen zuständigen Fachgebiet 
Hilfeplanung im Gesundheitsamt zusammen. 

 

 

Bildquelle: Unsplash / 2H Media (Ausschnitt) 

 

https://unsplash.com/de/fotos/ein-schild-das-sagt-dass-teamarbeit-daran-arbeitet-Pmu3QMN1Bpo
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1.7 Inklusive und partizipative Jugendhilfeplanung 
 

Die Jugendhilfeplanung soll ein inklusives Angebot für alle Aufgabenbereiche der JH ge
währleisten und die gemeinsame Förderung junger Menschen mit und ohne (drohende) 
Behinderung sicherstellen (§ 80 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4 SGB VIII). Eine inklusive Jugendhil
feplanung ermöglicht zudem die Partizipation der jungen Menschen mit und ohne (dro
hende) Behinderung und berücksichtigt deren vielfältige Lebenslagen. 

Gleichzeitig wird voraussichtlich im Zuge der Inklusiven Lösung die Planung der Leistun
gen der EGH für junge Menschen (§ 94 SGB IX) in die Verantwortung der Jugendhilfe 
überführt. Diese Entwicklung bringt für die JH die Aufgabe mit sich, Informationen aus der 
Sozialplanung in die Jugendhilfeplanung zu transferieren und kann zu Veränderungen in 
der örtlichen Angebotsstruktur führen. Auch für die Planung der EGH-Angebote gelten 
dann voraussichtlich die Vorgaben für die Jugendhilfeplanung. So ist auch hier eine Betei
ligung junger Menschen vorzusehen.  

 

Herausforderungen 

 

 Die Einbeziehung junger Menschen in die JHP – perspektivisch einschließlich der Be
planung von EGH-Angeboten – kann mit Hürden verbunden sein, wenn es darum 
geht, ihre Perspektiven systematisch und nicht nur punktuell abzubilden. 

 Insbesondere die Beteiligung von jungen Menschen mit (drohender) geistiger Behin
derung war für einige Jugendämter zunächst herausfordernd. Wie bei der individuel
len Hilfeplanung zeigte sich die Notwendigkeit, kommunikative Kompetenzen für den 
Umgang mit den jungen Menschen weiterzuentwickeln. 

 Limitierte Planungsressourcen können umfassender Beteiligung der jungen Men
schen entgegenstehen. 

 Vor dem Übergang der EGH für junge Menschen in die Zuständigkeit der JH gibt es im 
SGB IX kein echtes Pendant zur JHP des SGB VIII. Die Sozialplanung wird in der Regel 
nicht in Form einer Bedarfsplanung verstanden, die Deckung von Bedarfen sei nicht 
Aufgabe der EGH. Es muss also damit gerechnet werden, dass für die JHP für EGH-
Angebote nur begrenzt bestehende Vorarbeiten übernommen werden können. Ein 
frühzeitiger Austausch zwischen JHP und Sozialplanung kann hilfreich sein, um abzu
schätzen, auf welche bestehenden Planungen und Kooperationen ggf. aufgebaut wer
den kann. 

 Der stärker gestaltende Anspruch der JHP kann für die Leistungserbringer der EGH 
ungewohnt sein. Es kann sich daher anbieten, gut zu kommunizieren, worin dieser 
Ansatz begründet liegt.  
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2. Gestaltung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und 
Leistungserbringern 

 

 

 

 

Da die Umsetzung der Inklusiven Lösung auch für die freien Träger der JH und die Leis
tungserbringer der EGH eine Veränderung bedeutet, kann es zuträglich sein, diese Schnitt
stelle frühzeitig im Umstellungsprozess mitzudenken. In diesem Zuge ist es wichtig, sich 
zunächst einen Überblick über die Trägerlandschaft und die Angebotsstruktur beider Be
reiche zu verschaffen (s. Kapitel 1.3 „Bestandsaufnahme zu freien Trägern und Leistungs
erbringern“ in Handreichung „Vorbereitungen im Status Quo“). 

Es empfiehlt sich, die freien Träger frühzeitig einzubinden, um die Akzeptanz für den Um
stellungsprozess zu steigern und sie auf eine inklusivere Ausrichtung einzustimmen. Kom
munen haben von unterschiedlichen Ansätzen berichtet, dies umzusetzen:  

  

Worum geht es hier? 

An der Umsetzung einer Inklusiven JH sind neben dem Träger der öffentlichen 
JH und der EGH freie Träger und Leistungserbringer beteiligt. Auch für diese 
werden sich im Rahmen der Umstellung voraussichtlich Anpassungsbedarfe 
ergeben.  

 Zentrale Fragen für die Gestaltung der Zusammenarbeit mit freien 
Trägern und Leistungserbringern können sein: 

» Inwiefern sollte die Zusammensetzung von Gremien angepasst wer
den? 

» Welche Standards sollen für die Zusammenarbeit definiert werden? 

» Wie können Kitas und Schulen einbezogen werden? 

» Inwieweit ist das bestehende Leistungsangebot auf die Bedürfnisse jun
ger Menschen mit (drohender) körperlicher und/oder geistiger Behin
derung ausgerichtet? 
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3. Personal- und Haushaltsplanung 
 

 
 

Fragen des Personalschlüssels beschäftigen alle Kommunen in der Umstellungsphase zur 
Inklusiven Lösung. Die meisten Kommunen berichten, dass sich die Personal-Fallzahl-
Schlüssel in JH und EGH unterscheiden, was u. a. mit den unterschiedlichen Arbeitsweisen 
zusammenhängt. Unabhängig davon, ob Personal aus der EGH in die JH übernommen 
werden kann oder komplett neue Teams aufzubauen sind, müssen entscheiden darüber 
getroffen werden, wie viel Personal mit welchen Qualifikationen und welcher Eingruppie
rung künftig welche Aufgaben wahrnehmen soll 

 

3.1 Personalbemessung 
 

Durch die Umsetzung der Inklusiven Lösung entstehen beim Träger der öffentlichen JH 
neue Aufgaben, die personell abgedeckt werden müssen. Die Durchführung der Personal
bemessung ist dabei Grundlage für den Prozess der Stellenberechnung. Die für die Perso
nalbemessung zu erstellende Aufgabenkritik hängt maßgeblich von der jeweils ange
strebten Umsetzungsform der Inklusiven Lösung, der daraus entstehenden Aufbau- und 

Worum geht es hier? 

Mit der neuen Aufgabe gehen zusätzliche Fälle zum Träger der öffentlichen 
JH über. Für die Bearbeitung dieser Fälle wie auch die damit verbundenen 
Verwaltungsaufgaben ist Personal vorzusehen. Personal- und Sachressourcen 
gehen mit Kosten einher, die für den jeweils nächsten Haushalt eingeplant 
werden müssen.  

 Zentrale Fragen bei der Personal- und Haushaltsplanung können sein: 

» Kann im Vorfeld eine Personalbemessung intern oder extern durchge
führt werden? 

» Muss vor dem Hintergrund der Haushaltslage zunächst eine pragmati
sche Lösung gefunden werden? 

» Bestehen seitens des abgebenden Amtes Personalbemessungen, die 
von der JH übernommen werden können? 

» Wie wirken sich die unterschiedlichen Qualifikationen und Aufgaben 
der Mitarbeitenden in der Jugendhilfe und beim Träger der EGH auf die 
tarifliche Eingruppierung aus? 
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3.2 Qualifikation 
 

Die Umsetzung der Inklusiven Lösung kann Auswirkungen auf den (Mehr-)Bedarf an Per
sonal mit spezifischen Qualifikationen haben. Vor Inkrafttreten des BTHG hatte der Groß
teil der Mitarbeitenden der Jugendhilfe Fach- oder Hochschulabschlüsse in den Bereichen 
Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit, während die mit EGH befassten Mitarbeitenden im 
Sozialamt vorrangig verwaltungsfachliche Ausbildungen oder entsprechende Fach- und 
Hochschulabschlüsse hatten. In einigen Kommunen stellt sich dieser Gegensatz nach Aus
sagen aus den Kommunen nach wie vor so dar, in anderen ist es mit der Umsetzung des 
BTHG zu einer partiellen Angleichung der Qualifikationen zwischen JH und EGH bspw. 
durch Fortbildungen und der Aufgabe entsprechenden Neueinstellungen von Fachperso
nal gekommen. 

 

Viele Kommunen, die eine Variante der Inklusiven Lösung eingeführt haben, öffneten sich 
im Rahmen des gesetzlich Möglichen für eine multiprofessionelle Mitarbeitendenschaft 
(s. auch Kapitel 1.6 „Zusammenwirken der Fachkräfte“ in dieser Handreichung): Neben 
der klassischen Besetzung durch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wurden Per
sonen mit weiteren beruflichen Hintergründen eingestellt (z. B. Heilpädagogik, Psycholo
gie, Erziehungswissenschaften). Durch die Öffnung der Qualifikationen könne man dem 
Fachkräftemangel ein Stück weit begegnen und man profitiere in der Arbeit von dem brei
ten Erfahrungswissen und dem spezialisierten Fachwissen, schätzten Interviewte ein. Zu
gleich kann es hilfreich sein, alle Mitarbeitenden zu bestimmten Kernthemen weiterzu
bilden, um das gemeinsame und gegenseitige Verständnis für die Arbeit der jeweils an
deren zu erhöhen. 

 

Um Personal für Stellen zu gewinnen, wurden in manchen Kommunen Werkstudentinnen 
und -studenten bzw. Praktikantinnen und Praktikanten eingestellt, um junge Menschen 
bereits in der Ausbildung für das Tätigkeitsfeld zu interessieren. Die Kommunen äußerten 
den Wunsch, allen Belangen der Inklusion einen stärkeren Fokus in den einschlägigen 
Ausbildungs- bzw. Studiengängen einzuräumen. Sofern es in oder nahe der jeweiligen 
Kommune Ausbildungsinstitutionen gibt, kann es hilfreich sein, wenn der öffentliche Trä
ger der JH direkt den Kontakt zu den Institutionen sucht, um Bedarfe zu formulieren und 
ggf. zu Kooperationen zu kommen. 
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3.3 Eingruppierung 
 

Die unterschiedlichen Qualifikationen und Aufgaben der Mitarbeitenden der JH und beim 
Träger der EGH wirken sich auch auf die tarifliche Eingruppierung aus. Die Umsetzung der 
Inklusiven Lösung kann dazu führen, dass Stellen neu bewertet und mit einer anderen 
Eingruppierung als bisher versehen werden müssen. Hierbei sind personalvertretungs- 
und beteiligungsrechtliche Belange zu beachten. 

 Pädagogische Tätigkeiten werden verbreitet mit S12 (ohne Kinderschutz) oder S14 
(mit Kinderschutz) eingestuft.  

 Stellen im Bereich der Verwaltung bzw. Sachbearbeitung sind häufig mit E8 oder 
E9a-c eingruppiert.  

 

Eine unterschiedliche Eingruppierung von Mitarbeitenden innerhalb eines Teams kann als 
problematisch empfunden werden, insbesondere wenn Mitarbeitende in multidisziplinä
ren Teams gemeinsam und gleichberechtigt an Fällen arbeiten. Gleichzeitig gilt der Grund
satz, dass die Tätigkeit den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe entsprechen muss 
(§ 12 Abs. 2 TVöD-S). 

 

Für einige Kommunen ergab sich die Frage, welche Eingruppierung angemessen ist, wenn 
Aufgabengebiete im Sinne eines generalistischen Aufgabenmodells (s. Kapitel 1 „Ent
scheidung für eine Organisationsform“ in der Handreichung „Aufbau- und Ablauforgani
sation für die Inklusive Lösung“) zusammengeführt werden, sodass interdisziplinär Ver
waltungsaufgaben und pädagogische Tätigkeiten in den Bereichen HzE und EGH von den
selben Personen erbracht werden.  

 

Einige Kommunen setzen in diesem Fall eine einheitliche Eingruppierung nach S14 um – 
dies impliziert, dass alle Mitarbeitenden im Team auch Aufgaben bei Kindeswohlgefähr
dung wahrnehmen. Die mit S14 eingruppierten Stellen können auf dem Arbeitsmarkt mit 
einer gesteigerten Attraktivität für potentielle Bewerberinnen und Bewerber einherge
hen.  

Andere Kommunen betrachten eine Trennung zwischen S12-Stellen und S14-Stellen als 
hilfreich, da S14 insbesondere durch die Tätigkeiten im Rahmen der Kindeswohlgefähr
dung gerechtfertigt sei und nicht alle Mitarbeitenden diese Aufgaben übernehmen woll
ten. So gebe es intern Kolleginnen und Kollegen, die auf die Eingruppierung in S14 ver
zichteten, um keine Kinderschutzaufgaben übernehmen zu müssen. Inwiefern solche 
Spielräume bei der Eingruppierung und bei der Wahl bestimmter Organisationsstrukturen 
bestehen, hängt letztlich auch von den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln ab. 
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4. Weitere Ressourcenplanung 
 

 

 

Während in einigen Kommunen JH und EGH bereits im gleichen Gebäude untergebracht 
sind und in anderen Kommunen beide Bereiche – teils gemeinsam mit weiteren Ämtern 
– gemeinsame Fachverfahren verwenden, stellt sich in den meisten Kommunen die Her
ausforderung, dass auch die technische Umsetzung der Inklusiven Lösung gewährleistet 
sein muss. Dies umfasst sowohl die räumliche Zusammenlegung – oder zumindest Annä
herung – von JH und EGH als auch eine Lösung für die Frage der bislang in der Regel ge
trennten Fachverfahren. 

 

4.1 Fachverfahren 
In der Kommunikation mit Kommunen war die Frage der zukünftig zu verwendenden 
Fachverfahren wiederkehrend Thema. Bislang gibt es nur wenige Kommunen, die für JH 
und EGH im Status Quo dasselbe Fachverfahren verwenden. In der Regel verwenden die 
beiden Bereiche unterschiedliche Verfahren, die auch keine Schnittstelle zueinander ha
ben. Mehrere etablierte Verfahren sind grundsätzlich in der Lage, beide Bereiche – ggf. in 
getrennten Modulen – abzudecken, sodass eine Rücksprache mit dem jeweiligen Anbie
ter lohnend sein kann. 

Worum geht es hier? 

JH und EGH arbeiten bislang zumeist in unterschiedlichen Fachverfahren und 
oft an unterschiedlichen Bürostandorten. Für die Umsetzung der Inklusiven 
Lösung gilt es zu entscheiden, inwieweit hier eine technische und räumliche 
Zusammenführung erfolgen soll.  

 Zentrale Fragen für die weitere Ressourcenplanung können sein: 

» Welches Fachverfahren soll nach der Umstellung genutzt werden?  

» Welche Voraussetzungen (Beschaffung, Lizenzen, Schulung) und Res
sourcen (Personal, Schnittstellen, Zeit) braucht es ggf. dafür? 

» Welche Räumlichkeiten werden benötigt, um die EGH im Jugendamt 
verorten zu können? 

» Wie sollen diese Räume ausgestaltet sein? 
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4.2 Raumbedarfe klären und decken 
 

 
 

 

Viele Kommunen berichten von einer angespannten Raumsituation, sodass es herausfor
dernd sein kann, neue Mitarbeitende mit Arbeitsplätzen zu versorgen, die für die Zusam
menarbeit im Team sinnvoll sind. Hilfreich kann es hier sein, diejenigen Stellen frühzeitig 
einzubinden, die für das Raum- und Immobilienmanagement zuständig sind, ggf. Miet
verträge abschließen und Umzüge organisieren können. 

 

Bei zentralisierten Strukturen, in denen  alle Mitarbeitenden eines Bereichs an einem 
Standort sitzen, wird es als hilfreich empfunden, wenn Mitarbeitende der EGH und der JH 
nah zusammensitzen, wie z. B. auf dem gleichen Stockwerk oder dem gleichen Flur, so
dass eine enge Zusammenarbeit unterstützt werden kann und auch ein informeller Aus
tausch leichter möglich ist. Das räumliche „Wir sitzen zusammen.“ wurde von einigen 
bereits als wichtiger Schritt auf dem Weg zur Inklusiven Lösung gesehen, denn: „Wenn 
man sich mehr sieht und sich mehr austauscht, fällt einem auch mehr ein“, so der Tenor 
aus einem Jugendamt. In dezentralisierten Strukturen, in denen Mitarbeitende auf ver
schiedene Standorte aufgeteilt sind, kann es hingegen schwieriger sein, passende Räum
lichkeiten bereitzustellen, da dezentrale Standorte oft über weniger Räumlichkeiten ver
fügen als zentrale Standorte. Hier müssten ggf. erst neue Immobilien zur Verfügung ste
hen.  

  

Worum geht es hier? 

Die Umsetzung der Inklusiven Lösung wird in der Regel bedeuten, dass Mitar
beitende zum Jugendamt wechseln bzw. neu eingestellt werden. Für diese 
Mitarbeitenden müssen Arbeitsplätze vorgehalten werden. Insbesondere in 
Kommunen mit ohnehin angespannter Raumsituation kann das herausfor
dernd sein. 

 Zentrale Fragen bei der Klärung und Deckung von Raumbedarfen sind: 

» Wird ein zentralisierter oder ein dezentralisierter Ansatz verfolgt? 

» Welche Standards sollen für die Räume gelten? 

 


